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047 Zweihundertsechsundzwanzigste Satzung über die  
 Festlegungen gemäß § 8 der Satzung der Stadt  
 Köln vom 28. Februar 2005 über die Erhebung von  
 Beiträgen nach § 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW für  
 straßenbauliche Maßnahmen  
 vom 29. November 2012

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 15.11.2012 
aufgrund der §§ 2 und 8 Absatz 1 Satz 2 des Kommunalab-
gabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 
21. Oktober 1969 (GV NRW 1969, S. 712/SGV NRW 610) 
in Verbindung mit §§ 7 und 77 Absatz 1 der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW 1994, S. 666/
SGV NRW 2023) und § 8 der Satzung der Stadt Köln über die 
Erhebung von Beiträgen nach § 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW 
für straßenbauliche Maßnahmen vom 28.02.2005 (ABI. Stadt 
Köln 2005, S. 116, 2010, S. 450) - jeweils in der bei Erlass die-
ser Satzung geltenden Fassung - diese Satzung beschlossen:

§ 1

Für die in den nachstehend aufgeführten Straßen vorgese-
henen straßenbaulichen Maßnahmen werden gemäß § 8 der 
Satzung der Stadt Köln über die Erhebung von Beiträgen nach 
§ 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW für straßenbauliche Maßnah-
men vom 28.02.2005 folgende Festlegungen getroffen:

1. Augustastraße  (Stadtbezirk 9)
 in dem Straßenabschnitt
 von  Graf-Adolf-Straße
 bis  Vincenzstraße
 Anliegerstraße gemäß § 3 Absatz 2 Ziffer 1
 Erneuerung der Straßenbeleuchtung mit Ausnahme einer 

Leuchte durch Aufstellen neuer Straßenleuchten.

2. Buchheimer Straße  (Stadtbezirk 9)
 in dem Straßenabschnitt
 von  Mülheimer Freiheit
 bis  Adamsstraße
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129 Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen 
Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses zur 
Einleitung eines vorhabenbezogenen Bebauungs
plans im beschleunigten Verfahren 
Arbeitstitel: Subbelrather Straße 486–494 in  
Köln-Ehrenfeld

Der Stadtentwicklungsausschuss hat in seiner Sitzung am 26. 
April 2018 unter anderem folgenden Beschluss gefasst:

Der Stadtentwicklungsausschuss beschließt, nach § 12 Ab-
satz 2 Baugesetzbuch (BauGB) in Anwendung des beschleu-
nigten Verfahrens nach § 13a BauGB ein Bebauungsplanver-
fahren (vorhabenbezogener Bebauungsplan) für das Gebiet 
Subbelrather Straße 486 – 494 in Köln-Ehrenfeld – Arbeitstitel: 
Subbelrather Straße 486 – 494 in Köln-Ehrenfeld – einzuleiten 
mit dem Ziel, eine Wohnbebauung festzusetzen.

Hinweis: Gemäß § 13 a Absatz 3 Nummer 1 Baugesetzbuch 
wird darauf hingewiesen, dass dieser Bebauungsplan im be-
schleunigten Verfahren ohne Durchführung einer Umweltprü-
fung nach § 2 Absatz 4 Baugesetzbuch aufgestellt wird.

Die Öffentlichkeit kann sich über die allgemeinen Ziele und 
Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planun-
gen beim Stadtplanungsamt (Stadthaus) Willy-Brandt-Platz 2, 
50679 Köln, unterrichten und sich in der Zeit vom 21. Juni bis 
28. Juni 2018 zur Planung äußern.

Terminvereinbarungen können unter den Rufnummern 
0221/221 – 23990, Frau Solbach, und 0221/221 – 22810, Herr 
Schwark, erfolgen.

Köln, den 24. Mai 2018 Die Oberbürgermeisterin
 gez. Reker

Bekanntmachungsanordnung

Der vorstehende Beschluss des Stadtentwicklungsausschus-
ses wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Köln, den 24. Mai 2018  Die Oberbürgermeisterin
 gez. Reker
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130 Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen 
Teilaufhebung von einem Bebauungsplan gemäß  
§ 10 Baugesetzbuch (BauGB) 
Arbeitstitel: Kyllstraße in Köln-Neustadt/Süd

Der Rat hat in seiner Sitzung am 20. März 2018 den Satzungs-
beschluss gemäß § 10 Absatz 1 Baugesetzbuch in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (Bun-
desgesetzblatt I Seite 2414) in der Fassung des Änderungs-
gesetzes vom 20.10.2015 (BGBl. I S. 1722) in Verbindung mit 
§ 7 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (Gesetz- und Verord-
nungsblatt Nordrhein-Westfalen Seite 666) – in der bei Erlass 
dieser Satzung geltenden Fassung – über folgenden Bebau-
ungsplan gefasst:

Teilaufhebung des Bebauungsplans Nummer 6642 Sb 2/02 
(67428/02) für das Gebiet Kyllstraße, Bonner Straße sowie die 
Grundstücke Gemarkung Köln, Flur 40, Flurstück 141, 215 
und 216 (ehemals 130) in Köln-Neustadt/Süd
Arbeitstitel: Kyllstraße in Köln-Neustadt/Süd

Der teilaufgehobene Plan Nummer 6642 Sb 2/02 (67428/02) 
einschließlich der Begründung und der zusammenfassenden 
Erklärung nach § 10 Absatz 4 Baugesetzbuch liegt mit dem 
Wirksamwerden dieser Bekanntmachung, das heißt, mit dem 
Tage der Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt Köln, beim 
Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster der Stadt 
Köln, Plankammer, Zimmer 06 E 05 Stadthaus, Willy-Brandt-
Platz 2, 50679 Köln,

Montag und Donnerstag von 8 Uhr bis 16 Uhr
Dienstag von 8 Uhr bis 18 Uhr,
Mittwoch und Freitag von 8 Uhr bis 12 Uhr,
sowie nach besonderer Vereinbarung,

zur dauernden Einsichtnahme bereit.

Mit dieser Bekanntmachung, die an die Stelle der sonst für 
Satzungen vorgeschriebenen Veröffentlichung tritt, wird die 
Teilaufhebung des Bebauungsplans Nummer 6642 Sb 2/02 
(67428/02) rechtsverbindlich.

Hinweis auf Beachtlichkeit der Verletzung von Vorschrif
ten über die Aufstellung des Flächennutzungsplans und 
der Satzungen nach § 214 Baugesetzbuch in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (Bundes
gesetzblatt I Seite 2414) in der bei Erlass der Satzung gel
tenden Fassung

Es wird gemäß § 215 Absatz 2 Baugesetzbuch darauf hin-
gewiesen, dass die Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1 
Nummern 1 bis 3 Baugesetzbuch bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften eine unter Berücksichtigung des § 214 
Absatz 2 Baugesetzbuch beachtliche Verletzung der Vor-
schriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans, nach § 214 Absatz 2 a Baugesetzbuch 
beachtliche Mängel bei der Durchführung des beschleunigten 
Verfahrens und nach § 214 Absatz 3 Satz 2 Baugesetzbuch 
beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs nur beachtlich 
sind, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
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worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründet, 
ist darzulegen.

Hinweis auf Fälligkeit und Erlöschen der Entschädigungs
ansprüche nach § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 
Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23. September 2004 (Bundesgesetzblatt I Seite 2414) in der 
bei Erlass der Satzung geltenden Fassung

§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 lauten:
„
(3) Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung ver-
langen, wenn die in den §§ 39 bis 42 bezeichneten Vermö-
gensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des 
Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der 
Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen 
beantragt.

(4) Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb 
von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in 
Absatz 3 Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten 
sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.“

Hinweis auf die Rechtsfolgen nach § 7 Absatz 6 Satz 1 der 
Gemeindeordnung für das Land NordrheinWestfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (Ge
setz und Verordnungsblatt für das Land NordrheinWest
falen Seite 666) in der bei Erlass der Satzung geltenden 
Fassung

§ 7 Absatz 6 Satz 1 Gemeindeordnung lautet:

„Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften die-
ses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines 
Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder 
der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet

 oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Ge-

meinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt.“

Köln, den 24. Mai 2018
Die Oberbürgermeisterin
gez. Reker

131 Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen 
Inkrafttreten der Änderung eines Bebauungsplans 
gemäß § 10 Baugesetzbuch in Anwendung des be
schleunigten Verfahrens nach § 13 a Baugesetzbuch 
Arbeitstitel: Raderthalgürtel (neu) in Köln-Zollstock,  
1. Änderung

Der Rat hat in seiner Sitzung am 19. Dezember 2017 den 
Satzungsbeschluss gemäß § 10 Absatz 1 Baugesetzbuch in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 
(Bundesgesetzblatt I Seite 2414) in Verbindung mit § 7 Ge-
meindeordnung Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (Gesetz- und Verordnungs-
blatt Nordrhein-Westfalen Seite 666) – jeweils in der bei Erlass 
dieser Satzung geltenden Fassung – über folgenden Bebau-
ungsplan gefasst:

1. Änderung des Bebauungsplans Nummer 67419/08 mit 
gestalterischen Festsetzungen gemäß § 10 Absatz 1 in Ver-
bindung mit § 1 Absatz 8 Baugesetzbuch im beschleunigten 
Verfahren nach § 13 a Baugesetzbuch für das Gebiet südlich 
der Wohnbebauung Fritz-Hecker-Straße, westlich der Stra-
ße Marienhof, nördlich des Raderthalgürtels und östlich des 
Leichwegs
Arbeitstitel: Raderthalgürtel (neu) in Köln-Zollstock, 1. Ände- 
rung

Die 1. Änderung des Bebauungsplans Nummer 67419/08 ein-
schließlich der Begründung liegt mit dem Wirksamwerden die-
ser Bekanntmachung, das heißt, mit dem Tage der Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Stadt Köln, beim Amt für Liegenschaf-
ten, Vermessung und Kataster der Stadt Köln, Plankammer, 
Zimmer 06 E 05 Stadthaus, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln,

Montag und Donnerstag von 8 Uhr bis 16 Uhr
Dienstag von 8 Uhr bis 18 Uhr,
Mittwoch und Freitag von 8 Uhr bis 12 Uhr,
sowie nach besonderer Vereinbarung,

zur dauernden Einsichtnahme bereit.

Mit dieser Bekanntmachung, die an die Stelle der sonst für 
Satzungen vorgeschriebenen Veröffentlichung tritt, wird die 1. 
Änderung des Bebauungsplans Nummer 67419/08 rechtsver-
bindlich.

Hinweis auf Beachtlichkeit der Verletzung von Vorschrif
ten über die Aufstellung des Flächennutzungsplans und 
der Satzungen nach § 214 Baugesetzbuch in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (Bundes
gesetzblatt I Seite 2414) in der bei Erlass der Satzung gel
tenden Fassung

Es wird gemäß § 215 Absatz 2 Baugesetzbuch darauf hin-
gewiesen, dass die Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1 
Nummern 1 bis 3 Baugesetzbuch bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften eine unter Berücksichtigung des § 214 
Absatz 2 Baugesetzbuch beachtliche Verletzung der Vor-
schriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans, nach § 214 Absatz 2 a Baugesetzbuch 
beachtliche Mängel bei der Durchführung des beschleunigten 
Verfahrens und nach § 214 Absatz 3 Satz 2 Baugesetzbuch 
beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs nur beachtlich 
sind, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
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chung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründet, 
ist darzulegen.

Hinweis auf Fälligkeit und Erlöschen der Entschädigungs
ansprüche nach § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 
Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23. September 2004 (Bundesgesetzblatt I Seite 2414) in der 
bei Erlass der Satzung geltenden Fassung

§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 lauten:

„(3) Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung 
verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 bezeichneten Ver-
mögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des 
Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der 
Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen 
beantragt.

(4) Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb 
von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in 
Absatz 3 Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten 
sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.“

Hinweis auf die Rechtsfolgen nach § 7 Absatz 6 Satz 1 der 
Gemeindeordnung für das Land NordrheinWestfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (Ge
setz und Verordnungsblatt für das Land NordrheinWest
falen Seite 666) in der bei Erlass der Satzung geltenden 
Fassung

§ 7 Absatz 6 Satz 1 Gemeindeordnung lautet:

„Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften die-
ses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines 
Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder 
der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet

 oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Ge-

meinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt.“

Köln, den 1. Juni 2018
Die Oberbürgermeisterin
gez. Reker

132 Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen 
Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses zur 
Einleitung eines vorhabenbezogenen Bebauungs
plans im beschleunigten Verfahren 
Arbeitstitel: Ringstraße 38–46 in Köln-Rodenkirchen

Der Stadtentwicklungsausschuss hat in seiner Sitzung am 17. 
Mai 2018 unter anderem folgenden Beschluss gefasst:

Der Stadtentwicklungsausschuss beschließt, nach § 12 Ab-
satz 2 Baugesetzbuch (BauGB) in Anwendung des beschleu-
nigten Verfahrens nach § 13a BauGB ein Bebauungsplanver-
fahren (vorhabenbezogener Bebauungsplan) für das Gebiet 
südwestlich des Stadtteilzentrums von Rodenkirchen zwi-
schen der Stadtbahnlinie im Westen und der Ringstraße im 
Osten sowie nördlich der Rotterbergstraße – Arbeitstitel: Ring-
straße 38–46 in Köln-Rodenkirchen – einzuleiten mit dem Ziel, 
die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Wohnbe-
bauung mit bis zu 360 Wohneinheiten in Form von Geschoss-
wohnungsbauten festzusetzen.

Hinweis: Gemäß § 13 a Absatz 3 Nummer 1 Baugesetzbuch 
wird darauf hingewiesen, dass dieser Bebauungsplan im be-
schleunigten Verfahren ohne Durchführung einer Umweltprü-
fung nach § 2 Absatz 4 Baugesetzbuch aufgestellt wird.

Köln, den 1. Juni 2018 Die Oberbürgermeisterin
 gez. Reker

Bekanntmachungsanordnung

Der vorstehende Beschluss des Stadtentwicklungsausschus-
ses wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Köln, den 1. Juni 2018 Die Oberbürgermeisterin
 gez. Reker

133 Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen 
Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses zur 
Einleitung eines vorhabenbezogenen Bebauungs
plans 
Arbeitstitel: Seeadlerweg in Köln-Ehrenfeld

Der Stadtentwicklungsausschuss hat in seiner Sitzung am 26. 
April 2018 unter anderem folgenden Beschluss gefasst:

Der Stadtentwicklungsausschuss beschließt, nach § 12 Ab-
satz 2 Baugesetzbuch (BauGB) ein Bebauungsplanverfahren 
(vorhabenbezogener Bebauungsplan) für das Gebiet nördlich 
und westlich der Bebauung Seeadlerweg in Köln-Ehrenfeld – 
Arbeitstitel: Seeadlerweg in Köln-Ehrenfeld – einzuleiten mit 
dem Ziel, eine Wohnbebauung festzusetzen.

Köln, den 24. Mai 2018 Die Oberbürgermeisterin
 gez. Reker
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Bekanntmachungsanordnung

Der vorstehende Beschluss des Stadtentwicklungsausschus-
ses wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Köln, den 24. Mai 2018 Die Oberbürgermeisterin
 gez. Reker

134 Öffentliche Bekanntgabe des Ausschreibungs
verfahrens für den Weihnachtsmarkt auf dem  
Rudolfplatz für die Jahre 2019–2023

Die Stadt Köln sucht Interessenten für die Ausrichtung eines 
Weihnachtsmarktes auf dem zentralen Innenstadtplatz Rudolf-
platz/Westseite für den Zeitraum 2019–2023.

Nähere Details über die vorgegebenen Mindestanforderungen, 
die Qualitäts- und Sicherheitsbestimmungen und das durch-
zuführende elektronische Bewerbungsverfahren entnehmen 
Sie bitte den Veröffentlichungen des Ausschreibungsservice 
auf der Internetseite der Stadt Köln (http://www.stadt-koeln.
de/wirtschaft/ausschreibungsservice/) bzw. die über den Ver-
gabesatellit der Stadt Köln auf dem Vergabemarktplatz NRW 
bereitgestellten Ausschreibungsunterlagen (https://vergabe.
stadt-koeln.de/VMPSatellite/company/welcome.do).

Bewerbungen sind gemäß der Verordnung über die Verga-
be von Konzessionen (Konzessionsvergabeverordnung – 
KonzVgV) ausschließlich auf elektronischem Wege bis zum 
05.07.2018, 14.00 Uhr über den elektronischen Vergabemarkt-
platz an das zentrale Vergabeamt der Stadt Köln zu richten.

135 Öffentliche Zustellungen

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 
(Benachrichtigung Herrn Merhim Bajramović

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Bescheid über Namensänderung der Kinder Kilian Bajramović 
und Miguel Jamal Bajramović 
05.06.2018, 344/2 – F 50/2017, F 51/2017 

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Bürgerdienste, Standes-
amtsaufsicht und Namensangelegenheiten, Zimmer 110, Gü-
lichplatz 3, 50667 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa
ten:
Herrn Merhim Bajramović, Venloer Str. 334, 50823 Köln 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen als zuge
stellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist. 

Köln, den 05.06.2018 
Im Auftrag 
gez. Zacharias

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 
Benachrichtigung Herrn Hüseyin Sağlam 
as nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß § 
10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Bescheid über Namensänderung der Kinder Eren Baki Sağlam 
und Edanur Sağlam, 05.06.2018, 344/2 – F 33/2018, F 34/2018 

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Bürgerdienste, Standes-
amtsaufsicht und Namensangelegenheiten, Zimmer 110, Gü-
lichplatz 3,50667 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa
ten:
Herrn Hüseyin Sağlam, Marienstr. 13, 50825 Köln 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen als zuge
stellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist. 

Köln, den 05.06.2018 
Im Auftrag 
gez. Zacharias

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Yashar Deliimam

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokuments, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung, 07.06.2018, 22.1101934.0003.3.21321906

Behörde für die zugestellt wird:
Stadt Köln, die Oberbürgermeisterin, Kämmerei, Vollstreckung 
204/21, Zimmer 210, Laurenzplatz 1–3, 50667 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer
den.

Name und letzte Anschrift des Zustelladressaten:
Herr Yashar Deliimam, Dortmunder Str. 58, 51065 Köln

http://www.stadt-koeln.de/wirtschaft/ausschreibungsservice/
http://www.stadt-koeln.de/wirtschaft/ausschreibungsservice/
https://vergabe.stadt-koeln.de/VMPSatellite/company/welcome.do
https://vergabe.stadt-koeln.de/VMPSatellite/company/welcome.do
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Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist. 

Köln, den 07.06.2018
Im Auftrag
Kurt Braun

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herrn Bayram Alp

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokuments, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung. 07.06.2018, 22.0341662.0142.8.213.21906

Behörde für die zugestellt wird:
Stadt Köln, die Oberbürgermeisterin, Kämmerei, Vollstreckung 
204/21, Zimmer 210, Laurenzplatz 1 – 3, 50667 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 

Name und letzte Anschrift des Zustelladressaten:
Herr Bayram Alp, Heidelberger Str. 35, 51065 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist. 

Köln, den 07.06.2018
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Kurt Braun

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Brandy Fletcher

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung, 04.06.2018, 22.0523019.0017.521325808

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 217, Laurenzplatz 1 – 3, 50667 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten:
Brandy Fletcher HS: Hildegardisstr. 8, 50735 Köln 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 04.06.2018 
Im Auftrag
Gez. Schubert 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Monika Zahajko

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung, 07.05.2018, 22.0422232.0022.6.21330600

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 212, Laurenzplatz 1 – 3, 50667 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa
ten:
Monika Zahajko HS: Vuvenstr. 3, 53879 Euskirchen 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 04.06.2018 
Im Auftrag
Gez. Thissen 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Horkhwan Kunwiwat

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung, 05.06.2018, 22.0605855.0009.0.21322706

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 322,Laurenzplatz 1 – 3, 50667 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten:
Horkhwan Kunwiwat HS: Höhenberg 47, 41539 Dormagen 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 05.06.2018 
Im Auftrag
Gez. Krahn 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Horst Stegh

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung, 05.06.2018,22.0126186.0067.8.21322706

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204,Zimmer-Nr. 322, Laurenzplatz 1 – 3, 50667 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa
ten:
Horst Stegh HS: Vogelhüttendeich 22, 21107 Hamburg 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 05.06.2018 
Im Auftrag
Gez. Krahn 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Domenico Setola

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung, 06.06.2018,22.0731458.0023.1

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 121, Laurenzplatz 1 – 3, 50667 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa
ten:
Domenico Setola HS: Liebigstr. 161, 50823 Köln 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 06.06.2018 
Im Auftrag
gez. Heilinger 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Güven Temizkul

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung, 06.06.2018, 22.0421761.0090.2

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin,Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 121,Laurenzplatz 1 – 3,50667 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa
ten:
Güven Temizkul HS: Hohenstaufenring 23, 50674 Köln 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 06.06.2018 
Im Auftrag
gez. Heilinger 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Thomas Habte

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung,06.06.18, 22.0652798.0020.1.21326509

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 118, Laurenzplatz 1 – 3, 50667 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa
ten:
Thomas Habte HS: Zülpicher Wall 14, 50674 Köln 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 06.06.2018 
Im Auftrag
gez. Klein 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Harald Brake

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung, 08.06.2018, 22.0067430.0090.3.21328604.

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 222, Laurenzplatz 1 – 3, 50667 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa
ten:
Harald Brake HS: Marienstr. 64, 50825 Köln 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 08.06.2018 
Im Auftrag
gez. Alevrakis 

Benachrichtigung über die öffentliche Zustellung gemäß § 
10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung: Frau Michaela Spilotro

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Schreiben vom: 07.06.2018 – Untersagung von fahrerlaubnis-
freien Fahrzeugen, Aktenzeichen: 322/11 – 3100 (420/2018)

Behörde für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für öffentliche Ord-
nung, Führerscheinstelle, Ottmar-Pohl-Platz 1, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa
ten:
Spilotro, Michaela, Ohne festen Wohnsitz 000000, 99999 Köln

Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, des
sen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge haben kann.
Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen als zuge
stellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist. 

Köln, den 07.06.2018
Im Auftrag 
gez. Dreschmann

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Alexandru Bodisteanu

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Ausweisungsverfügung, 07.06.2018, 333 – 101 Ham

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Ausländeramt, Kommu-
nales Rückkehrmanagement, Zimmer 0C28, Dillenburger Str. 
56 – 66, 51105 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa
ten:
Herr Alexandru Bodisteanu, geb. 24.12.1995 in Moldau, mol-
dauischer Staatsangehöriger

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 07.06.2018
Im Auftrag
gez. Hammermann

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr/Frau 
AHMETOVIC, Goran geb.: 07.07.1991 in Maddaloni
AHMETOVIC, Zemina geb.: 01.12.1992 in Maddaloni
AHMETOVIC, Chiara geb.: 30.08.2012 in Matschanesi
AHMETOVIC, Cesare geb.: 30.08.2012 in Matschanesi 
AHMETOVIC, Ciro geb.: 13.03.2016 in Maddaloni

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Verteilungsbescheid vom 06.06.2018

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kommunales Rückkehr-
management, Zimmer 0C26, Dillenburger Str. 56 – 66, 51105 
Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist. 

Köln, den 08.06.2018
Im Auftrag 
Wirth 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Cesar Milton Ramirez

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Rechtswahrende Mitteilung, 07.06.2018,  
Aktenzeichen 501/112 – 07.053201

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und 
Senioren, Unterhaltsheranziehung, Zimmer 315, Kalker Haupt-
straße 247 – 273, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 07.06.2018
Im Auftrag 
Pietrucha

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Jakob Aktas

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Rechtswahrende Mitteilung, 06.06.2018,  
Aktenzeichen 501/112 – 07.052204

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und 
Senioren, Unterhaltsheranziehung, Zimmer 315, Kalker Haupt-
straße 247 – 273, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 06.06.2018
Im Auftrag 
Pietrucha

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Frau Zeynep Batmaz

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Rechtswahrende Mitteilung, 06.06.2018,  
Aktenzeichen 501/112 – 07.052203

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und 
Senioren, Unterhaltsheranziehung, Zimmer 315, Kalker Haupt-
straße 247 – 273, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 06.06.2018
Im Auftrag 
Pietrucha

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Marcel Müller

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Benachrichtigung über die Beantragung von Unterhaltsvor-
schussleistungen, 06.06.2018, 502/94 520/10 – 2557

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Der Oberbürgermeister, Amt für Soziales und Se-
nioren, Unterhaltsvorschusskasse, Zimmer 151, Kalker Haupt-
str. 247–273, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa
ten:
Herr Marcel Müller,An der Bottmühle 7, 50678 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 06.06.2018
Im Auftrag
Dinc

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Hakan Alkaya

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mitteilung über die Beantragung von Unterhaltsvorschussleis-
tungen, 03.04.2018, 520 – 28 – 0241/0242



Amtsblatt der Stadt Köln Ausgegeben am 13. Juni 2018 Nummer 23 Seite 214

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Der Oberbürgermeister, Amt für Soziales und Se-
nioren
Unterhaltsvorschusskasse, Zimmer xxx, Kalker Hauptstr. 247 
– 273, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa
ten:
Herr Hakan Alkaya, Im Haintal 7, 89522 Heidenheim an der 
Brenz

Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen 
Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge haben kann.
Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 08.06.2018
Im Auftrag
gez. Haupt

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Torsten Ruthenbeck

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mitteilung über die Beantragung von Unterhaltsvorschussleis-
tungen, 22.05.2018, 520 – 28 – 0284

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Der Oberbürgermeister, Amt für Soziales und Se-
nioren, Unterhaltsvorschusskasse, Zimmer 150, Kalker Haupt-
str. 247–273, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa
ten:
Herr Torsten Ruthenbeck, Rather Str. 39, 51149 Köln

Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen 
Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge haben kann.
Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 08.06.2018
Im Auftrag
gez. Haupt

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Birkan Basel

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes: 
Mitteilung über den Antrag auf Unterhaltsvorschussleistun-
gen, 08.06.2018, 502/94 – 1 520 1 29 29 0385/0386

Behörde, für die zugestellt wird: 
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und Se-
nioren, Unterhaltsvorschusskasse, Zimmer 140, Kalker Haupt-
straße 247 – 273, 51103 Köln 
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa
ten: 
Herr Birkan Basel, Flemingstr. 16, 50735 Köln 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis da-
hin nicht abgeholt worden ist. 

Köln, den 08.06.2018
Im Auftrag 
Maier

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Katharina Grüner

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Bescheid über die Einstellung und Rückforderung der Leistun-
gen nach dem UVG, 12.04.2018, 1 520 1 01 01 3492

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Der Oberbürgermeister, Amt für Soziales und Se-
nioren, Unterhaltsvorschusskasse, Zimmer 155, Kalker Haupt-
str. 247–273, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa
ten:
Frau Katharina Grüner, Graf-Adolf-Str. 75, 51065 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 08.06.2018
Im Auftrag
gez. Waleska
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Frau Eldira Cibaj als Erziehungsberech
tige von Arteo Cibaj

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden,
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mitwirkung bei der Feststellung des sozialhilferechtlichen Be-
darfs, Aktenzeichen 503/1/5050/1733

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln – Die Oberbürgermeisterin,Amt für Soziales und
Senioren,Abteilung für Senioren und Behinderte – Kranken-
hilfe,, Unterhaltssicherung, Vertriebenenangelegenheiten, Ott-
mar-Pohl-Platz 1, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 

Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen 
Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 
Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn
es bis dahin nicht abgeholt worden ist. 

Köln, den 08.06.2018
Im Auftrag 
gez. Bauer

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Frau Elena ZAHARIA

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden,
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mitwirkung bei der Feststellung des sozialhilferechtlichen Be-
darfs (Versagung), Aktenzeichen 503/1/5252/1438

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln – Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und
Senioren, Abteilung für Senioren und Behinderte – Kranken-
hilfe, Unterhaltssicherung, Vertriebenenangelegenheiten, Ott-
mar-Pohl-Platz 1, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 

Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen 
Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 
Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis
dahin nicht abgeholt worden ist. 

Köln, den 08.06.2018
Im Auftrag 
gez. Bauer
 

 

 

 

 

 

 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Frau Galabina Nikolova

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mitwirkung bei der Feststellung des sozialhilferechtlichen Be-
darfs (Versagung), Aktenzeichen 503/1/5151/0620

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln – Die Oberbürgermeisterin,Amt für Soziales und 
Senioren,Abteilung für Senioren und Behinderte – Kranken-
hilfe,, Unterhaltssicherung, Vertriebenenangelegenheiten, Ott-
mar-Pohl-Platz 1, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer
den. 

Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen 
Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 
Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist. 

Köln, den 08.06.2018
Im Auftrag 
gez. Bauer

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Stoil Ivanov Borisov

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mitwirkung bei der Feststellung des sozialhilferechtlichen 
Bedarfs,Aktenzeichen 503/1/5050/1802

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln – Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und 
Senioren, Abteilung für Senioren und Behinderte – Kranken-
hilfe,, Unterhaltssicherung, Vertriebenenangelegenheiten, Ott-
mar-Pohl-Platz 1, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer
den. 

Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen 
Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 
Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist. 

Köln, den 08.06.2018
Im Auftrag 
gez. Bauer
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung für Frau Ocka

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch  öffentliche Bekanntmachung 
zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Leistungsversagung, Aktenzeichen 1503154540296

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln – Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und 
Senioren, Abteilung für Senioren und Behinderte – Kranken-
hilfe, Unterhaltssicherung, Vertriebenenangelegenheiten, Ott-
mar-Pohl-Platz 1, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer
den. 

Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen 
Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 
Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist. 

Köln, den 05.06.2018
Im Auftrag 
Gez. Pauke

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr/Frau Ecem Günhan

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Rückforderungsbescheid wegen Unwirksamkeit des Wohn-
geldbescheides wegen Umzuges, 02.05.2018, 315000 305200

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Wohnungswe-
sen, Wohngeldstelle, Aachener Str. 220,50931 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer
den. 

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa
ten:
Frau Ecem Günhan, Gebrüder-Coblenz-Str. 15, 50679 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist. 

Köln, den 04.06.2018
Im Auftrag 
Schnitzler
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr/Frau Ecem Günhan

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Rücknahme- und Rückforderungsbescheid, 04.06.2018, 
315000305200

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Wohnungswe-
sen, Wohngeldstelle, Aachener Str. 220, 50931 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer
den. 

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa
ten:
Ecem Günhan, Gebrüder-Coblenz-Str. 15, 50679 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist. 

Köln, den 05.06.2018
Im Auftrag 
Schnitzler 
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Postvertriebsstück – Entgelt bezahlt

G 2663

Öffentliche Sitzungen der Ausschüsse und Bezirksvertretungen

18.06.2018
(Montag)

• Bauausschuss 
• Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft 

Historisches Rathaus,  
Konrad-Adenauer-Saal (Raum-Nr. 1.18) 
15.00 Uhr

Ausschuss Allgemeine Verwaltung und 
Rechtsfragen/Vergabe/Internationales
Rathaus Spanischer Bau,  
Theo-Burauen-Saal (Raum-Nr. B 121)
17.00 Uhr

19.06.2018
(Dienstag)

• Ausschuss Kunst und Kultur 
• Betriebsausschuss Bühnen der Stadt   

Köln
• Betriebsausschuss Gürzenich-Orchester 
• Betriebsausschuss Wallraf-Richartz-  

Museum & Fondation Corboud

Historisches Rathaus,  
Konrad-Adenauer-Saal (Raum-Nr. 1.18) 
15.30 Uhr

Verkehrsausschuss
Rathaus Spanischer Bau,  
Theo-Burauen-Saal (Raum-Nr. B 121)
16.00 Uhr

21.06.2018
(Donnerstag)

• Ausschuss für Umwelt und Grün 
• Betriebsausschuss Abfallwirtschafts  -

betrieb der Stadt Köln

Rathaus Spanischer Bau,  
Theo-Burauen-Saal (Raum-Nr. B 121)
16.00 Uhr

Sportausschuss
Historisches Rathaus,  
Konrad-Adenauer-Saal (Raum-Nr. 1.18) 
17.00 Uhr

21.06.2018
(Donnerstag)

Bezirksvertretung Innenstadt
Rathaus Spanischer Bau,  
Theodor-Heuss-Saal (Raum-Nr. A 119), 
50667 Köln
16.00 Uhr

Bezirksvertretung Nippes
Bezirksrathaus Nippes
Neusser Straße 450, Sitzungssaal, 
50733 Köln
17.00 Uhr

Bezirksvertretung Chorweiler
Großer Saal des Bürgerzentrums  
Chorwei-ler
Pariser Platz 1, 50765 Köln
17.00 Uhr

Bezirksvertretung Kalk
Bürgeramt Kalk, Raum 901
Kalker Hauptstraße 247–273, 51103 Köln
17.00 Uhr

Nähere Informationen finden Sie auf der Homepage der Stadt Köln unter
http://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/ausschuesse-und-gremien/ für die Ausschüsse und 
http://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/bezirksvertretungen/ für die Bezirke.
Die Sitzungen des Rates der Stadt Köln, öffentlicher Teil, werden unter http://www.stadt-koeln.de als Livestream gezeigt.
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